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Urbane Loglstik Hannover: Emissionsfreie Belieferung in
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Citvloeistik

Die lnitiative Urbane Loglstik l-{annover startet das erste, lokal ernissionsfreie Pilotprojekt

im Stadtteil Linden-Nord. Beteiligt sind die größeren Flayer UPS, DHL, Hermes und DPD,

aber auch die lokale Citipost.

Große Koatition: Stadtbaurat Uwe Bodemann rnitTim Gerstenberger, Projektleiter

Urbane Logistik sowie rnitVertretern der Par{nerunter'nehmen DHL. dpd, Hermes, ups.

Ci:ipost, Volkswagen Nutzfahrzeuge beim Start des Projekts in Hannover-l-inden. I Foto:

obslLand eshauptstädt Hannover
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Johannes Reichel
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ierschienen bei LOGISTIK HEUTE von Melanie tndres)

lm Rahmen der im September 2017 gestarteten "lnitiative Urbane Logstik" hat die

Landeshauptstadt Hannover (LHH) zusammen mit Vertretern der KEP-Branche ein

Pi lotp rojekt zu r i n novativen Pä ketbel iefe rung im Stadttei I Linden-Nord gestä rtet"

Zusammen mit den Partnern DHL Group, DPD Deutschland, Herrnes Germany, UP5 und

Citipost, sollen innovative Zustellformen'auf einer gemeinsamen Basis, frei von

öffentlichen Förderungen, lokal und emissionsfrei im Praxiseinsatz getestet werden,

teilten die tnitiatoren mit. Das Vorhaben sei für weitere Partner der Logistik

aufgeschlossen, heißt es weiter.

"Dieses pilotprojekt ist ein weitErer Schritt der lnitiative [.lrbane Logistik Hannover in Richtung

der Ziolset*ung der HU, eine weitestgehend §ü-freie urbane Logislik bis zum Jahr 2030 zu

erreichen", erklärte LHH-Stadtbaurat Uwe Bodemann.

§chlüsselelement: Schaffung von Stellfl ächen für Lieferverkehr

lm Rahrnen des Pilotprojekts werden neben dem Einsatz von Elektrofahrzeugen und E-

Lastenfahrrädern ar.rch strategisch sinnvolle Logistikpunkte geschaffen. An diesen Stellen

sollen die Flächen dann an Werktagen von neun bis 17 Uhr für den Lieferverkehr

reserviert sein. In den Abend* und Nachtstunden sowie morgens {17 bis neun Uhr) und

an Sonntagen ganztägig sollen diese Flächen den Anwohnern ganztägig zum Parken zur

Verfügung stehen.

,,Wir freuen uns sehr dantber, dass die Sradt Hannover dringend notwendige Flächen für eine

nachhaltigere Versorgung der Innenstadt bereitstellt. Für DPD war das der entscheidende

Irnpuls, üm nuc auch in Hannover vollstiindig elektrisch angetriebene Zustellfahrzeuge

einzusetzen", so Andreas Glüsenkamp, Leittr der Region [-ehrte bei der DPD Deuschland

GmbH.

Mit der Maßnahme soll das Haiten in zweiter Reihe, insbesondere an

Hauptverkehrsstraßen, sowie das Parken an Knotenpunkten und auf Nebenanlagen

vermindert werden. heißt es in der Pressemitteilung. Dadurch sollen zudern die

Verkehrssicherheit und der Verkehrsfluss verbessert werden. Das Filotprojekt soll

außerdem, so die Meldung, ein Bewusstsein bei den Burgern für die Anforderungen und

Flächenbedarfe der urbanen Logistik schaffen.

Wissenschaftliche Begleitu ng

Läut Mitteilung ist die Erprobung ein Prozess, in dern mit einer stetigen Nachjustierung

gerechnet wird. Um gemeinsam bestmöglich aus dem Projekt zu lernen, werde das

Vorhaben von der Hochschule Hännover. der Leibniz Universität Hannover sowie der

Techn isrhen U niversität Braunschweig begteitet.
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"Batterieelektrisch angeriebcne Fahrzeuge und der Einsatz der MikrornobiliGt können

wirkungsvoll zur Rcduzierung von Emissionen sorvie der Verkeksbelasnrng durch den

Lieferverkefu in den Städten beitragen", erklärte Rüdiger Prang, Projektleiter Urbane l-ogistik

bei Volkswagen Nutzfahrzeuge.

Der Anbieter stellt mit dem e-Crafter und dem jüngst präsentienen Cargo e-Bike einigen

Partnern der Paket-, Express- und Kurierlogistik lokal emissionsfreie Fahrzeuge zu

Verfügung. thren Ursprung hat die lnitiätive Urbane Logistik Hannover im Stadtdiaiog

"Mein Hannover 2030", in dem der Handlungsbedarf für die Zukunft insbesondere des

städtischen Lieferverkehrs deutlich adressiert wurde.

letztfür den BEST OF mobililv.Award absJimmen und wertvoll@

CO2-Emission: lkea. Nestl6 und Siemens fordern sauberere Lkw
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" Aufruf zur Antragstellung vom 26.07.2019

gemäß der

Förderrichtlinie $tädtische Logistik des Bundesministeriums für Verkehr
und digitale tnfrastruktur vom 05.0I.2019

1 Allgemeine Hinweise

Die in der FörderrichllirNie städtische Logistik vorn 05.07.201Q (Linlr zur Förder{iculnite) getroffenen

Regelungen bilden die rechtliche Grundlage für diesen Förderaufrut. Einzelne Regelungen der Richtli-

nie werden durch diesen Aufruf ergänzt bzw, konkretisiert.

Die Mittelausstattung der Förderrichtlrnie beträgt nech derzeitiger Finanzplanung bis Ende 202'! ins-

gesarnl rund 10 Mio" Euro.

2 Gegenstand der Förderung

Die §chwerpunkte der Förderrichtlinie Städtische Logistik liegen in den folgenden Thernenbereichen:

a) Erstellung städtischer Logistikkonzepte

b) Erstellung von Machbarkeitsstudien zu konkrelen Einzelvorhaben im Bereich der städtischen

Logistik

c) Umsetzung und Evaluierung konkreter Einzelvorhaben im Bereich der städtischen Logistik

Eine Aufzählung konkreter zuwendungsfähiger Ausgaben finden Sie in Nummer 2 (Link ziqr: Förder
richtlinie) der Förderrichtlinie

3 Antragsberechtigte

Antragsberechtigt sind deutsche Konnmunen und - im Einvernehmen mit den betroffenen Kommunen

- I-andkreise (einzeln oder im Verbund). Unternehrnen sind von der Förderüng ausgeschlossen; dies
gilt auch für Unternehmen der Komrnunen und Landkreise.

4 Fristen zur Ailträgseinreicnung
Anträge zut FÖrderung von Maßnahmen nach Nummer 2 der Fördeffichtlinie können ab dem Tag der
Veröffentlichung dieses FÖrderaufrufs gestellt werden und müssen bis spätestens zum 3j.12.201g
rechtsverbindlich unterschrieben bei der Bewiiligungsbehörde eingegangen sein {vgl. An(ragsverfah-

ren näch Numn'ler 6 des Förderaufrufs)" Die eingehenden Anträge werden entsprechend der nachfol-
gend dargesteltten Einreichungsstichhage in Tranchen bearbeitet:

i:'1
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Bundttministerium
für [terkphr und
digitale lnfrastnrttur

Antragseinreichung bis zum 31 ,08.2019 (fränche 1)

r Antragseinreichung bis zum 31 .'10.2019 (Tranche 2)

. Antragseinreichung bis zum 31 ,12.201S (Tranche 3)

Es werden leweils nur vollständige und rechtsverbindlich unterschriebene Anträge berücksichtigt. So-

fern für einen Antrag wesentliche Angaben und/oder Unterlagen fehlen, wird dieser erst in der nächs-

ten Bearbeitungstranche berücksichtigt,

5 Höhe und Laufäeit der Förderung

Die HÖhe der Förderung ist in Nummer 5 der Forderrichtlinie §tädtische Logistik geregelt. Die Bewilli-

gungsbehÖrde entscheidet nach pllichtgernäßem Errnessen ulnd unter Berücksichtigung der verftigba-

ren Haushait§mittel im jeweiligen Einzelfall über die konkrete Förderhöhe bzw. -summe. Förderkrite-

rien werden in Nummer 4 und Numrner 5 (l-ink zur Forderriphtlinie) der Förderrichtlinie benaflnt.

Die Vorhaben, die im Rahmen dieses Aufrufs gefördert werden. sollten bis zum 31"12.2021 abge-

schlossen sein.

6 Antragsverfahren

BewilligungsbehÖrde nach dieser FÖrdenichtlinie ist die Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistun-

gen (BAV)^ Alle lnfos zum Antrags- und Bewilligungsverfahren sowie derr notwendigen lJnterlagen

finden §ie auf der Homepäge der BAV:

httosr#ww\,tr.ha[.b-und.de/üEi4 Foeldejürosranrmeig4. Steedtische Loqistiklstaedllsiche Lüsislik i1ode.htr*,*

Zur Erstellung förmlicher Förderanträge ist das elektronische Formularsystern ,,easy-Online' zu ver-

wen den : hti o§ : üfoe ldgrooltalibu net rte]le€sLon]ine

Bei der Erstellung der Anträge sind die im Fornutar hinterlegten Ausfütlhinweise zu beachten, Alle im

Antrag angegebenen Au$gaben müssen bei Antragstellung durch Kostenvoranschläge belegt werden.

Kcstenvoranschläge sind im pdf-Fomrat als Anlage zum Antrag im easy-Onfine-Portal hochzuiaden.

Ergänzend zur elektronischen Fassung müssen die vollständigen Anträge innerhalb der jeweiligen

Anträgsfrist reshtsverbindiich unterschrieben schrifilich bei der BAV eingehen:

Bundesanstatt für Venrvaltungsdienstleistungen

Stichwort,Städtische Logistik'

Schloßplatz I
26603 Aunch

.., ; .,
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Bundesministerium
flir Verkehr und digirole lnfrostruktur

Förderrishtlinie
,nStädtische Logistik"

Vom 5. Juli 2019

1 Förder.iel und Zuwendungszweck

1"1 Der Bund unterstaltzt di6 Landkreise und Kommunen dabei. optimale Rahn'lenbedingungen fiir eine eflizieüte und
nachhaltig6 städlische Logistik zu schaffen.

1.2 Eer Bund gewährt nach Maßgabe dieser Hichtlinie, nach den §§ 23 und 44 der Buncjeshaushaltsordnung (BHO)
sowie nach den dazu ertassenen Allgemoinen Venvaltungsvorschriften Zuwendungen für Maßnahrnen im Bereich der
§tädtischen Logislik (ZuwandunEszweck), Förderziol ist es, die C#rch s'iäütis.'*.e Liglervarkehre "-eriirsäohten Luft-
schädsioffen}issionen (l{*,'i, TrEibhauB§Jasemissionen {c02}. Fei;.!stauberrissione* itrMi und Lärrnen}is§ion€n in Land-
kreisen und Korrl{lunen zi reduzieren ulld/oder c*en lerkehrsll*s5 äu 1,srlrässefn. indem u. a. die Fahme-,bedingung*n
für Untorneh*en uns Us.biädciler uarbossert werden.

1.3 Sofern einzelae Förderrnaßrrahmen Beihillen irn Sinne des Vertrags üb6r die Arbeitsr,reise der EiJropäischen Union
{AEU\4 darstellen, i$ insou/eit \ireitore Hethtsgrundlage dieser Rirhtlinie der Artiket 56 der Verordnung (EUi
Nr' 651/2014 der Kommis$io* vom 1 ?. Juni 2014 zur Feststellung cier Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von BÄihilfen
rBil dern Binnenrnarkt in An$rendung der Artiks, 107 und t08 des V€rtrags über di€ Arbeitsweise der Europäischen
Union {Allgemeine Gruppenlreistellungsverördnung * AGVO; ABl. t 187 vom 26.6.2014, S. 1}. Bei Erfüllung der darin
äufgeführtEn Vorau§§etzungen ist dis Förderung im Sinne von Artikel 107 Absätz 3 AEUV mit dem Gemeinsarnen Markt
v€reinbar und von der Anmeldepllicht nach Artikel 108 Absalz a sätä 3 AEUV freigestellt,

1.4 Als städlische Logistik im §in*e dieser Richtlinie gellan Quell- oder Zietverk6hr€ ir1 Städten mit dem Häuptzwesk
des gewerblichen Transports von Gütern. Waren, Materiat oder Ahnlichem. Bewegliche Transportmittel, wie Fährleuge,
Fahigeräte oder Anhänger und deren Zubehör werde* im Bahmen dieser Richllinie *;cht gcfordert.

1.5 Ein Anspruch auf Gervährung der Zuwendung besteht nich!" vielflehr entscheidet die BäuriliigunEsbehörde auf-
grufid ihre§ prlichtgemäßen Ermessens irn Rahman der verfügbar€n l.,iaushaltsmittel. Aüs gewährlen Zuwendungen
kann zu keinem Zeitpunkt auf eine künftige Förderung geschlossen werden,

2 Gegenstand der Ftirdorung

Nach dteser Förderrichtlinie zuwendungsfähig sind folgende, voneinänder unabhängig geförderte, Maßnahmen:

21 Die Erstellung städtischer Logistikkonzepte - unter Berücksichtigung aller geeigne'len vsrkehrsträqer -, durch
d?ren Umsetzung ein Beitrag aur Erreichung des Förderziels (vgj. Nummerl.2) geieistet rvird. Die Koneepte müssan
belästäarB Aussagen zur Uqrtr"eltentla§luflg, zur Wirtschaftlichkcit. Eur lechnischen Eignr.rng und Flächeneflizienz der
vorgesehenen MaEnahmen, zl Atrswirkung*r: auf cign Verkerrrsfluss ilnd clie Verkehrssichertreit sorrrie tsinen konkr*tän
ur,':setzungsplan enthäiten. ln die [rstellüng der Kon?epte sollen die relevanten Akte.ure tz. B. unternehrqer], tsürgerin-
nen und 8ürger, lokale lnteress&r"!',,6rtretungen| einberegen werden. lm §inne des Zuwendungs?wecks sind folgiende
Ausgaban ttir die Erstellung städtischel Logistikkonzepte in angemessenem Umfang fördertähig:

Ausgaben tür die Beauftragung ext6rfior Expertinnen und Expert€n, die die Kommunen und Ländkeise b6i der inhatt"

4.3.S Die Komrnune bew- der Landkreis muss di€ Nulzung der geförderten Infiastrukturen interessienen Unternehmen

zu offenen, transparenten und diskriminierungslreien Eedingungen ermöglichen. Das gegsbenenfalls fÜr die Nulzung

von den t(ommunen bzw. den Landkreisen in Bächnüng gestellte Entgelt muss dem Marktpreis ent§prechen und darf
die tautenden Betriebskosten nicht Über§teigen.

4.3.4 Der Zuwendungsempfänger hat dalür zu sorgen. dass die gefördorten lnfrastrukturen wie folgt betrieb§bereit
vorgehällen wärd6n:

- bei einem Fördersatz von bis zrr 60 Frozent mindestens fÜr die Oauer von drei Jahren,

- bei einem Fördersatz von bis zu 70 prozent mindestens fur die Dauer von vaer Jahren,

- bei ei{ren Fördersatz von bis zu B0 F.'ozent mindestefis fül die Bauer von lün{ Jahren.

We.den die geförderten lnfrastrukluren vor Ablauf des jeweiligen Vorhaltezeitraums strllgelegl, uweckentfremdet oder
nicht betriebsbeteit vorgehalten, so ist der Zuwendungsempfänger gemäß ANße§r-Gk 8-! ganz oder tEilwEi§e zur
Hückzahlung der E6wähften Zuwendung eln$chliEßiich Veainsung verpflichtet"

4.3.5 Für alle Fürdärlatbestände gilt, dass Aufträge an Dritte zu offenen, tränsparent€n und diskrirninierun§srreien
Bedingungen und unter Einhaltung der geltenden Vergabevosühritten erlolgen müssen. Von der Förderung ausge'
sctliossen ist die V6rgütung der Mitarbeiterin4en und Mitatbeiter del Kommunen ünd Landkreise.

5 Art und Umfang, llöhe der Zuwendungen

5.1 Es arlolgt eine Proiek"tlörd€rung im Wege der Anteilfinanäierung. Die Zuwendung wird als nichl rückzahlbarer

Zuschuss getvährt.

S.2 Bemeisungsgrundtage für Zuwerldunsen sind die zuwendungsfähigen ptoiektbeogenen Ausgaben nach l§um-
r-^i^k,,6^ !^^ 7r ßrr^^!,.ri^^nr,^^l/6 a+h ili, ,amar I A
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